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                                                                                                           [ www.buendner-chor.ch ]
Statuten
ZÜRICH ,  7.  Februar 2007

Art. 1
Name und Sitz
Der Bündner Gemischte Chor Zürich (Chor Maschadà Grischun Turitg), ist als Verein gemäss ZGB Art. 60-79 etabliert.  Sitz des Vereins ist Zürich.

Art. 2
Zweck
Der Verein pflegt vorrangig aber nicht ausschliesslich den romanischen Gesang. Durch seine Choraktivitäten leistet er einen Beitrag an das kulturelle Leben.
Der Verein pflegt neben der musikalischen Aktivität auch die Kameradschaft und Geselligkeit.

Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig und neutral.

Art. 3
Ziel

Der Verein ist bestrebt, ein möglichst  vielseitiges und breites Gesangsrepertoire zu pflegen und durch Fleiss und beharrliche Arbeit die musikalischen Ziele zu erreichen, die seinen tatsächlichen Fähigkeiten entsprechen.
Art. 4
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 5
Organisation
Präsidium

Die stimmberechtigten Mitglieder des  Vereins wählen im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung einen Präsidenten bzw. eine Präsidentin, welche(r) das Präsidium übernimmt.

Das Präsidium vertritt den Verein nach aussen und leitet verantwortlich seine Geschicke. Es veranlasst und leitet unter anderem alle Mitgliederversammlungen.
Das Präsidium wird prinzipiell für 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich.

Vorstand

Die stimmberechtigten Mitglieder des Vereins wählen im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung den Vereinsvorstand, welcher dem Präsidium unterstellt ist. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Präsidium und vier bis sechs  weiteren Mitgliedern.
Alle für die Geschäftsführung des Vereins notwendigen Ämter teilen die Vorstandsmitglieder untereinander je nach ihren Fähigkeiten auf. (Vizepräsidium, Aktuariat, Finanzen, Material, Anlässe, Medien, PR, Chronik)

Der Vorstand wird prinzipiell für 2 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich.
Mitglieder

Der Verein besteht aus Aktiv-, Passiv-, Frei- und Ehrenmitgliedern

· Aktivmitglieder
Aktivmitglied kann werden, wer bereit ist, am Chorleben aktiv teilzunehmen und die Vorgaben der vorliegenden Statuten zu erfüllen.

· Passivmitglieder
Passivmitglied kann werden, wer bereit ist, die Aktivitäten des Chor generell und finanziell zu unterstützen. Passivmitglieder werden vom Chor im Rahmen seiner Möglichkeiten bevorzugt. (Einladung zu Teilnahmen an speziellen Vereinsanlässen, Feiern, Versammlungen)

Passivmitglieder haben in der Versammlung der Vereinsmitglieder ein Mitspracherecht, aber kein Stimm- und Wahlrecht.

· Ehrenmitglieder
Mitglieder können in Würdigung besonderer Verdienste auf Antrag des Vorstandes an einer ordentlichen Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

Als Ehrenpräsident kann nur ein ehemaliger Präsident des Bündner Gemischten Chor Zürich ernannt werden.

Musikalische Leitung

Die Musikalische Leitung ist nicht Vereinsmitglied.

Die Musikalische Leitung  wird vom Vereinsvorstand angestellt.

Der Verein schliesst mit der Musikalischen Leitung einen Anstellungsvertrag ab. Darin sind die Pflichten, Rechte und Ansprüche, nach Massgabe der bei der Anstellung gültigen Vereinsstatuten geregelt.
Der Verein soll unter professioneller musikalischer Leitung stehen.

Die Musikalische Leitung sucht in Absprache mit dem Vereinsvorstand das Gesangsgut aus und studiert es mit dem Chor ein. Die Musikalische Leitung bereitet sich für ihre Einsätze jeweils gut vor.
Art. 6
Mitgliedschaft
Beitritt und Aufnahme:
Aktivmitglieder: Die Aufnahme erfolgt durch den Vereinsvorstand.

Passivmitglieder: Die Aufnahme erfolgt durch den Vereinsvorstand. Der Eintritt kann jederzeit erfolgen. Er tritt nach Bezahlung des Passivmitgliederbeitrages in Kraft.
Austritt:

Der Austritt ist gemäss ZGB Art. 70 von Gesetzes wegen zulässig, wenn er mit Beobachtung einer halbjährigen Frist auf das Ende des Kalenderjahres fällt. 
Die Austrittserklärung ist unter Beobachtung der Frist dem Präsidium schriftlich mitzuteilen.

Ausschluss:
Wenn im Verein entsprechende Probleme auftauchen, die ev. zu einem Mitglieder-Ausschluss führen könnten (müssten), ist es Aufgabe des Präsidiums, die notwendigen Gespräche aufzunehmen.
Neben den in Art. 7 aufgezählten Ausschlussgründen können auch Mitglieder vom Verein ausgeschlossen werden, welche den Mitgliederbeitrag nicht bezahlen oder den Vereinsinteressen zuwider handeln.
Den Mitglieder-Ausschluss verfügt der Vorstand. Der Beschluss wird schriftlich eröffnet.
Art.7
Vereinsleben

Aktivitäten
Der Vereinsvorstand legt  unter Mithilfe der Musikalischen Leitung fest, welche  Aktivitäten den Vereinsmitgliedern als Projekte zur Realisation vorgeschlagen werden sollen. 
Der Verein  engagiert  sich selbst oder lässt sich engagieren, um durch seine Auftritte Freude zu bereiten, sowohl den Zuhörern wie sich selbst. (Private, Vereine, Firmen, Kirchen, von den Mitgliedern)

Probelokal
Der Verein mietet ein Probelokal.

Probenbetrieb

Die Mitglieder verpflichten sich, möglichst an allen im Chorkalender festgelegten Terminen teilzunehmen. 

Zuverlässigkeit

Damit der Chor die für seine Auftritte unabdingbare Qualität erreichen kann, ist es von eminenter Bedeutung, dass auf die Vereinsmitglieder absoluter Verlass ist. Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit sind grundsätzlich Ausschlussgründe.

Vereinsprogramm

Der Verein erstellt mit der musikalischen Leitung jährlich ein Aktivitätenprogramm mit Budget und Terminplan.

Jahresplanung

Im September erfolgt eine Vorstandssitzung, an welcher das Aktivitätenprogramm für das kommende Geschäftsjahr erarbeitet wird.

Im Dezember erfolgt eine Vorstandsitzung, an welcher die Budgetplanung für das kommende Geschäftsjahr behandelt wird.

Mitgliederversammlungen

· Das Präsidium ist verantwortlich für die Veranlassung und Durchführung sämtlicher Mitgliederversammlungen. Es erstellt die notwendigen Unterlagen (Einladungen, Traktandenlisten, Beilagen, usw).

· Die für die Mitgliederversammlungen notwendigen Dokumente müssen spätestens vier Wochen vor der Versammlung bei den Mitgliedern sein.

· An den Mitgliederversammlungen werden alle für den Verein notwendigen Geschäfte behandelt, soweit sie nicht ausdrücklich in den Aufgaben- und Entscheidungsbereich des Vorstandes fallen.

· Entscheide der Mitgliederversammlung bedürfen des einfachen Mehrs der stimmenden Mitglieder. Stimmenthaltung ist erlaubt.
· Bei Stimmengleichheit entscheidet das Präsidium, wenn angebracht nach Beratung mit der Musikalischen Leitung.

· Die Musikalische Leitung hat in administrativen Themen prinzipiell nur beratende Stimme.
· Die Musikalische Leitung hat in Programmthemen volles Mitsprache- und Vetorecht.

· Wenn die Geschäfte es erfordern, kann auf Beschluss des Vorstandes oder muss gemäss  §§64 ZGB auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Fünftel der Mitglieder eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden.
· Die für das Vereinsleben notwendigen ordentlichen Mitgliederversammlungen werden im Rahmen der Jahresplanung neben dem Probenplan festgelegt und in den Vereinskalender aufgenommen.

Ordentliche Generalversammlung

Im 1. Quartal des Jahres findet eine Mitgliederversammlung (Generalversammlung, GV) statt, an welcher das vergangene Geschäftsjahr abgeschlossen wird und sowohl die abgeschlossene Rechnung  wie auch das Budget für das angefangene Jahr und das neue Aktivitätenprogramm für die nächsten 12 Monate verabschiedet werden. 

Anträge der Mitglieder sind schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor der Generalversammlung dem Vorstand einzureichen.

Art. 8
Finanzen
Finanzierung generell
Der Verein muss finanziell selbsttragend sein. 
Musikalische Leitung

Die musikalische Leitung wird vom Vorstand im Auftrag der Vereinsmitglieder angestellt. 

Mitgliederbeiträge

Die Aktivmitglieder leisten einen jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 120.--. 
Die Passivmitglieder leisten einen jährlichen Mitgliederbeitrag von CHF 20.--. 

Schüler, Studenten und Lehrlinge bezahlen  einen um 50% reduzierten Mitgliederbeitrag.

Die Beiträge sind jeweils am 31. März für das laufende Geschäftsjahr fällig.
Budgetierung

Das Salär für die musikalische Leitung, die Proberaummiete, die allgemeinen Administrationskosten und die Mitgliederbeiträge werden im Budget separat ausgewiesen. 

Jede einzelne Choraktivität wird als Projekt behandelt und projektbezogen detailliert budgetiert. (Im Gesamtbudget erscheinen die Budgetzahlen jedes einzelnen Projektes unter Ausschluss von Salär, Proberaummiete und allgemeinen Administrationskosten.)

Art. 9
Rechnungswesen

Vereinsrechnung
Der Kassier des Vereins ist für die Führung einer transparenten und korrekten Buchhaltung zuständig.

Finanzkompetenzen

Im Prinzip werden alle Aktivitäten des Vereins geplant, budgetiert und an der GV bewilligt. Im Rahmen dieser bewilligten Projekte hat das Präsidium die Befugnis, Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten. 
Unter dem Jahr entstehende, nicht budgetierbare Verpflichtungen, müssen nach Möglichkeit rechtzeitig (damit auch negativ entschieden werden kann) während einer Chorprobe von den anwesenden Mitgliedern beurteilt werden. 
Unterschriftsberechtigung

Die für den Verein aktiven Vorstandsmitglieder haben im Rahmen ihrer Aufgaben die Berechtigung zur Einzelunterschrift. Das Präsidium bestimmt, in welchem Rahmen welchen Personen das Recht erteilt wird, im Namen des Vereins Verpflichtungen einzugehen und Zahlungen zu leisten.

Revision

Der Verein lässt seine Buchhaltung jährlich ordnungsgemäss durch zwei Revisoren rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung (GV) im ersten Quartal des Jahres prüfen. Der dabei angeforderte Prüfbericht wird an der GV zur Abnahme durch die Mitglieder vorgelegt. Als Revisoren können nicht dem Vorstand angehörende Vereinsmitglieder amtieren, welche an einer Mitgliederversammlung gewählt wurden. Für die Revisoren besteht keine Amtszeitbeschränkung.
Art. 10
Haftung
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet der Verein ausschliesslich mit dem Vereinsvermögen.

Art. 11
Vereinsauflösung
Für die Auflösung des Vereins gelten grundsätzlich die Bestimmungen des ZGB.
Die Vereinsauflösung ist durch das letzte Präsidium vorzunehmen. Es sind dabei sämtliche Verpflichtungen des Vereins zu erfüllen (z.B. Kündigung Musikalische Leitung!). Vermögenswerte sind zu liquidieren. Es muss eine  Schlussabrechnung erstellt werden, welche von den amtierenden Revisoren zu prüfen und von den verbleibenden Mitgliedern abgenommen werden muss. Wenn die Schlussbilanz ein Vermögen ausweist, ist dieses Vermögen zu gleichen Teilen den aktiven Vereinsmitgliedern auszubezahlen. Die Vereinsauflösung wird an der letzten Mitgliederversammlung formell durchgeführt.

Art. 12
Genehmigungsvermerk
Die vorliegenden Statuten wurden an der Mitgliederversammlung vom 7. Februar 2007 durch die Mitglieder des Vereins genehmigt und ersetzen die Statuten vom Mai 1981.
Zürich, den 7. Februar 2007 

Der Präsident





Die Aktuarin 
Ciril Berther                                                                                Ida Caminada
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